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*  ausgenommen vereinfachtes Verfahren

kommunale
Bewilligung

Baubewilligungsverfahren
als Leitverfahren

Baubewilligungsverfahren
als Leitverfahren

strassenverkehrsrechtliche
Bewilligung

Reklamebewilligungs-
entscheid durch Ge-

meinderat unter 
Berücksichtigung der 
verkehrspolizeilichen 

Beurteilung

Bau- und Reklamebe-
willigungsentscheid
durch Gemeinderat 

unter Berücksichtigung 
der verkehrspolizeilichen 

Beurteilung

Ist die Strassenreklame 
baubewilligungspflichtig? 

Ist für die Strassenreklame eine 
kantonale Baubewilligung erforderlich?

• Einleitung kantonales 
Baubewilligungsver-
fahren

• Stellungnahmen durch
kantonale Fachstellen

• Falls Hauptstrasse: 
Beurteilung durch Kapo 
gem. § 24 Abs. 2 lit. b) 
StraV

• Falls Gemeindestrasse: 
Anhörung Kapo gem. 
§ 24 Abs. 2 lit. c) StraV

• keine kantonale 
Zuständigkeit

• Anhörung Kapo 
gem. § 24 Abs. 2 
lit. c) StraV

• Entscheid durch 
Gemeinderat

• Verfahren nach PBG 
(§ 46 Abs. 2 StraG)

• Beurteilung und 
Entscheid durch 
Kapo gem. § 24 
Abs. 2 lit. b) StraV

• keine kantonale 
Zuständigkeit

• Anhörung Kapo 
gem. § 24 Abs. 2 
lit. c) StraV

• Entscheid durch 
Gemeinderat gem. 
§ 24 Abs. 2 lit. c) 
StraV

Die Strassenreklame darf 
bewilligungsfrei aufgestellt werden, 
wobei die Verkehrssicherheit sicher 
zu stellen ist (vgl. Ziff. 4 Merkblatt 
Strassenreklamen der Kapo).

Bau- und Reklame-
bewilligungsentscheid durch 

Gemeinderat unter 
Berücksichtigung des kant. 

Gesamtentscheids

Reklamebewilligungs-
entscheid durch 

Gemeinderat unter 
Berücksichtigung des 

kant. Gesamtentscheids

kant. Gesamtentscheid
mit allfälligen Auflagen

kant. Gesamtentscheid
mit allfälligen Auflagen

Braucht es für die 
Strassenreklame überhaupt 

eine Bewilligung? 

Die Reklame darf 
bewilligungsfrei 
aufgestellt werden.

Braucht es für die Reklame 
überhaupt eine Bewilligung? 

Bau- und Reklamebe-
willigungsentscheid
durch Gemeinderat

• Einleitung kantonales 
Baubewilligungsver-
fahren

• Stellungnahmen durch
kantonale Fachstellen

• keine kantonale 
Zuständigkeit

• Entscheid durch 
Gemeinderat

Bau- und Reklame-
bewilligungsentscheid durch 

Gemeinderat unter 
Berücksichtigung des kant. 

Gesamtentscheids

kant. Gesamtentscheid
mit allfälligen Auflagen

Reklamebewilligungs-
entscheid durch 

Gemeinderat

• Überprüfung auf 
kommunaler Stufe

• Entscheid durch 
Gemeinderat

Ist für die Reklame eine kantonale 
Baubewilligung erforderlich?

Ist die Reklame 
baubewilligungspflichtig? 

1

2 b

3 b

4 b

3 a

2 a

4 a

 Publikation erforderlich *  Publikation erforderlich *  Publikation erforderlich *  Publikation erforderlich *  Publikation erforderlich *  keine Publikation 
erforderlich

 keine Publikation 
erforderlich

 keine Publikation 
erforderlich

 keine Publikation erforderlich

Handelt es sich um eine 
Strassenreklame im Sinne 

von Art. 95 SSV? 

4 c

nein

ja

Gesuch mit 
Form. Z14a 
direkt bei Kapo 
einreichen.

Gesuch mit 
Form. Z14a bei 
der Gemeinde 
einreichen.

Reklamebewilli-
gungsentscheid

durch Kapo 
nach allfälliger 
Anhörung der 

Gemeinde

Reklamebewilli-
gungsentscheid

durch 
Gemeinde nach 
Anhörung Kapo

 keine Publikation 
erforderlich

 keine Publikation 
erforderlich

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein neinja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Handelt es sich um eine 
Veranstaltungsreklame?

Befindet sich die Strassenreklame 
im Bereich einer Hauptstrassse?

Handelt es sich um eine 
Veranstaltungsreklame?5 a 5 b


